
Projektübersicht
Abwägungen  - Freiraumschutz

Vorbehaltsgebiete für den Freiraumschutz
• Umfassen rund 1/3 der Regionalplanfläche
wesentlichen Zwecke des Freiraumschutzes auf regionaler Ebene:
• der Schutz hochwertiger Böden  - nicht betroffen
• die Sicherung naturnaher Lebensräume für Tiere und Pflanzen zur Erhaltung der natürlichen Artenvielfalt, 

insbesondere die Sicherung eines zusammenhängenden regionalen Biotopverbundes – nicht betroffen
• die Bewahrung der Attraktivität der Landschaft für Tourismus und Naherholung - nicht betroffen da 

landwirtschaftliche Fläche
• Hochwasserschutz – nicht betroffen

Die Vorbehaltsgebiete für den Freiraumschutz umfassen: 
• große Wälder, Gewässer, und Feuchtlebensräume einschließlich der Entwicklungskorridore der Fließgewässer  - 

nicht betroffen
• Moore und Böden mit sehr hoher Schutzwürdigkeit - nicht betroffen
• Räume mit herausragender Bedeutung für die menschliche Erholung - nicht betroffen da landwirtschaftliche 

Fläche
• Räume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes - nicht betroffen - oder der Freiraumfunktion
• Räume mit sehr hohem Arten- und Lebensraumpotenzial sowie Flächen des Biotopverbundes im weiteren Sinne. – 

trifft nicht zu (vgl. aktuelle Kartierungen und Fläche für die Landwirtschaft



Dem Gebiet mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des 
Landschaftsbildes  - Abwägungskriterium 

• wird eingehalten

                      
      

Projektfläche
Landschaftsbild
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Projektübersicht
Abwägungen  - Freiraumschutz

Schutzzweck Boden:
• GLRP Überwiegend Böden mit erhöhter 

Schutzwürdigkeit

• Bodenwertzahl im Mittel von 35 (Quelle: Gaia-MV).  
keine erhöhte Schutzbedürftigkeit in Bezug auf den Boden

Schutzzweck Biotope:
• kein Biotopverbund über der Potentialfläche



Projektübersicht
Abwägungen  - Freiraumschutz

Dem Landschaftlicher Freiraum (LFR 
2001 )ist bei der Abwägung der 
Fläche  des pot. Windgebietes Groß 
Tessin folgendes entgegenzuhalten:
• infrastrukturell teilende 

Verkehrswege wurden nicht 
berücksichtigt

• Diese Strukturen würden den 
Planungsbereich komplett in 
mehrere Flächenbereich 
zerschneiden, die der 
übergeordneten Flächengröße für 
landschaftlich bedeutende 
Freiraumfunktionen wider-
sprechen. 

• eine  notwendige Abstufung 
des Bereiches Windgebiet Marienhof liegt ebenfalls  in der Stufe 4 



Umfassungswirkung 
von Siedlungen
Untersuchung der 
Ortschaften im 2,5 km 
Umkreis

Projektfläche

• Landesweites Abwägungskriterium
• Für Siedlungen nach

§§      30, 34 BauGB
• Betrachtungsraum für die Erheblichkeitsschwelle 

zur Umfassungswirkung: 2,5 km vom 
Siedlungsrand

• Max. Umfassungswinkel 2×120° (nebenstehende 
rote Flächen) bzw. bei eingeschränkter Sichtbarkeit 
der WEA: max. 180°

• Eine Umfassungswirkung durch die vorliegende 
Planung kann ausgeschlossen werden



Umfassungsprüfung Alt 
Sammit
Der Umfassungswinkel beträgt 
in Summe 96,3°.
Dies führt somit zu keiner 
erheblichen Beeinträchtigung.

Projektfläche 
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Umfassungsprüfung von 
Marienhof
Der Umfassungswinkel 
beträgt in Summe 130,2°.
Gleichzeitig wird die von 
Marienhof sichtbare WEA-
Kulisse durch den Wald 
eingeschränkt.
Dies führt somit zu einer 
tolerierbaren 
Beeinträchtigung.

Projektfläche 
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Umfassungsprüfung von 
Reimershagen
Der Umfassungswinkel beträgt 
in Summe 90,9°.
Gleichzeitig wird die von Rum 
Kogel sichtbare WEA-Kulisse 
durch den Wald eingeschränkt.
Dies führt somit zu keiner 
erheblichen Beeinträchtigung.

Projektfläche 
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Umfassungsprüfung von 
Rum Kogel
Der Umfassungswinkel beträgt 
in Summe 115,3°.
Gleichzeitig wird die von Rum 
Kogel sichtbare WEA-Kulisse 
durch den Wald eingeschränkt.
Dies führt somit zu keiner 
erheblichen Beeinträchtigung.

Projektfläche 
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Umfassungsprüfung von Groß 
Tessin
Der Umfassungswinkel für das 
Windgebiet Groß Tessin beträgt in 
Summe 124°.
Gleichzeitig wird die von Groß Tessin 
sichtbare WEA-Kulisse durch Wald  
und Gehölzstrukturen eingeschränkt.
Der Gesamtumfassung mit dem 
neuen Gebiet Marienhof beträgt 
219,1 ° mit einem Freiraum von 36,3°
Dies führt somit zu einer 
tolerierbaren Beeinträchtigung.

Projektfläche 
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Projektfläche 
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Alt Sammit Reimershagen Marienhof

Rum Kogel Groß Tessin

Umfassungsprüfung von Groß 
Tessin
Der Umfassungswinkel für das 
Windgebiet Groß Tessin beträgt in 
Summe 124°.
Gleichzeitig wird die von Groß Tessin 
sichtbare WEA-Kulisse durch Wald  
und Gehölzstrukturen eingeschränkt.
Der Gesamtumfassung mit dem neuen 
Gebiet Marienhof beträgt 219,1 ° mit 
einem Freiraum von 36,3°
Dies führt somit zu einer tolerierbaren 
Beeinträchtigung.

Umfassungsprüfung Alt Sammit
Der Umfassungswinkel beträgt in 
Summe 96,3°.
Dies führt somit zu keiner erheblichen 
Beeinträchtigung



Schallprognose –
Gesamtbelastung Tag
Volllastbetrieb
Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm.
incl. Biogasanlage

Schallprognose  - Gesamtplanung  - Tag 
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Schallprognose –
Gesamtbelastung 
Nacht
Schallreduzierter 
Betrieb
Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm.
incl. Biogasanlage

Schallprognose – Gesamtplanung  - Nachts 
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Schallprognose  - Gesamtplanung  - Tag –
Krakow am See 
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Volllastbetrieb

Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm.
incl. Biogasanlage



Schallprognose  - Gesamtplanung  - Nacht –
Krakow am See 
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Schallreduzierter 
Betrieb

Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm.
incl. Biogasanlage



Schattenwurfprognose aus 11 geplanten 
WEA  Stadt Krakow am See
• max. Schattenwurf an einem Tag
• zulässig sind  30 min pro Tag – Begrenzung 

durch Abschaltung
• Beschattungsbereich max. 1.900m 

Schattenwurfprognose 
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Schattenwurfprognose aus 11 geplanten 
WEA  Stadt Krakow am See
• zulässig sind  astronomisch max. 30 Stunden pro 

Jahr 
• tatsächliche meteorlogische max. 

Schattenwurfdauer auf 8 Stunden pro Jahr 
begrenzt durch Abschaltung

• Beschattungsbereich max. 1.900m 

Schattenwurfprognose 

43


